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Aufhebung der Härtefallregelung  im Ausführungsgesetzes zum GlüStV (AGGlüStV)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 08.05.2018. Auf Grund der Unzufriedenheit mit der jetzi-
gen Gestaltung der Härtefallregelung des Ausführungsgesetzes zum GlüStV (AGGlüStV) stellt der 
Bezirksausschuss 17 Obergiesing-Fasangarten folgenden 

Antrag:

Die Stadtverwaltung möge den Wunsch des BA 17 an den Freistaat Bayern und ggf. an die Bun-
desregierung weiterleiten, dass die Härtefallregelung des Ausführungsgesetzes zum GlüStV (AG-
GlüStV) spätestens zum 01.07.2021 aufgehoben wird. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, sich
für diese Aufhebung der Härtefallregelung einzusetzen.

Begründung:

Spielhallen sind ein öffentliches Ärgernis und insbesondere für junge Leute ein Desaster. Es gibt
keine Notwendigkeit für großzügige Regelungen.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Dullinger-Oßwald
Vorsitzende im BA 17
Obergiesing-Fasangarten
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